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Im September 2001 hat die Organisation der Volksbanken und Raiffeisenbanken die
Einführung eines neuen Firmenlogos beschlossen, das künftig in der Öffentlichkeit
auf diese Bankengruppe hinweisen soll. Das ist ein Anlass, einmal auf die Firmenzei¬
chen vergangener Zeiten zurück zu blicken, wie sie sich im Archiv finden

Firmenlogos im Wandel der Zeiten
Die Schilder „Dorfkasse

sind weit verbreitet
gewesen. Alte Fotos zei¬

gen, dass sie auch an den
Gebäuden der Spar- und
Darlehnskassen in unserer
Region angebracht waren.
Dieses Email-Schild
stammt aus der Zeit der
Eingliederung der Ver¬
bände des ländlichen Ge¬
nossenschaftswesen in
den nat.-soz. Reichsnähr¬

stand. Darauf deutet die
sog. Odalsrune in der Mit¬
te des Schildes hin, die
ein Emblem des Reichs¬
nährstandes war. Dieser
war nach der Machtüber¬
nahme durch die Natio¬
nalsozialisten 1933 gebil¬
det worden. Die ländl.
Genossenschaften wurden
ihm am 8. Dezember
1933 als Hauptabteilung
III eingegliedert.

Mit der Novellierung des
Genossenschaftsgesetzes
im Jahre 1934 erlangten
die genossenschaftlichen
Verbände seit dem 1. Ap¬
ril 1935 wieder eine rela¬
tive, wenigstens organisa¬

torische Selbständigkeit.
Daraufhin durfte die O-
dalsrune als Verbandszei¬
chen nicht mehr verwen¬

det werden, da diese nur
dem Reichsbauemführer
und seiner Reichsnähr¬
stands-Organisation zu¬

stande 

6irr fimrft Du fieltfrM
Mit der Odalsrune waren
auch Sparbücher verse¬
hen, die dann überklebt
werden mußten (was
längst nicht überall ge¬
schah).

Die ländlichen Genossen¬
schaften schufen damals
als Verbandszeichen das
Giebelkreuz, die gekreuz¬
ten Pferdeköpfe, das bis
heute besteht. Die Email-
Schilder „Dorfkasse
mit der Odalsrune wurden
aus dem Verkehr gezogen

und durch solche mit dem
Giebelkreuz ersetzt. Aber

auch diese mussten bald
wieder beseitigt werden,
weil sie nach dem 1937
abgeschlossenen Wettbe¬
werbsabkommen der Kre¬
ditwirtschaft unzulässig
waren. Der Slogan „Hier
sparst Du sicher" wie
auch „Das Geld des Dor¬
fes dem Dorfe!" wurde
beanstandet. Der Reichs¬
kommissar für das Kre¬
ditwesen verlangte 1938
die Entfernung.
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Die im Zusammenhang
damit stehenden Wettbe¬
werbsstreitigkeiten do¬
kumentiert ein Schrift-
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Ein Griff ins Archiv:

Gesetz Nr. 52 es gibt
wohl keine aktiven Bankkauf¬
leute mehr, die erklären kön-
nen, was es mit dem „Gesetz
Nr.. 52", das einmal in den
Kreditinstituten von großer
Bedeutung war, auf sich hatte.
Nach dem Zusammenbruch des
Deutschen Reiches 1945 über¬
nahmen die vier Besatzungs¬
mächte die politische und ad¬
ministrative Kontrolle in
Deutschland. Mit dem Gesetz
Nr. 52 regelte die britische
Militärregierung in ihrer Zone
die Sperre und Beaufsichtigung
von Vermögen. Alle Konten
des Reiches, der Gebietskör¬
perschaften, der Gemeinden
und besonders der NSDAP, der
Nazi-Partei, wurden gesperrt.

MILITARY GOVERNMENT — GERMANY
SUPREME COMMANDER'S AREA OF CONTROL

Law No. 52

BLOCKING AND CONTROL OF PRO^ERTY '

CATEGORIES OF PROPERTY
l. AU properly wilhin the occupied terrilory owne'd or controlled,

...directly'or indirectly, in whole or in part, by any of the loilowing
.fis-. heieby declared to be subject to seizure of possession or title,

' direction,'management, supervision or otherwise being taken into
vcontrol by Military Government.

Auch den ehemaligen Funktio¬
nären der Partei und ihren Or¬
ganisationen und ihren Ange¬
hörigen wurde das Verfligungs-
recht über ihre Konten entzo¬

gen.
Die Kreditinstitute mussten
sich vergewissem, ob ihre
Kunden zu den betroffenen
Personenkreisen gehörten. Mit
der Kontensperre war eine
umfangreiche Bürokratie
verbunden. Ständig gab es neue
Anordnungen der Militär-
Regierung. Listen mit den
Namen der Personen, deren
Konten zu sperren waren, er¬
schienen, andere Listen verlug¬
ten die Aufhebung von Sper¬
ren. Bei den Kreditinstituten
erschienen Finanzoffiziere der
Besatzungsmacht zur Kontrol-

MILITÄRREGIERUNG — DEUTSCHLAND
KONTROLL-GEBIET DES OBERSTEN BEFEHLSHABERS

le. Verstöße waren mit drako¬
nischen Strafen bedroht.

Gesetz Nr. 52

¦ («!

...A .

Arr:
' . M")

The German Reich, or any of the Länder, Gaue, or Pro-
vinces, or other similar politteal subdivision, or any agency
or instrumentality thereof, including all Utilities, under-
takings, public corporations' or monopolies under the control
of any of the above;

Governments, nationa^s or residents of öther nations, in¬
cluding those of territories occupied by them, at war .wlth
any of the United Nations at any time since 1 Septem¬
ber 1939; • «

The NSDAP, all Offices, departments, agencies and organi-
zations forraing part of, attached to, or controlled by 1t, its
olficlals and such of its leading members or supporters
speeified by Military Government;

(d) All persons held under dgtention or any type of custody by
Military Government;

(e) .'AIl organizations, clubs or other associations prohiblted or.
' ' dissolved by Military. Government;

(0 Absent owners, including United Nations governments and
. nationals thereof;.

; (g) AU other persons speeified by Military Government by in-
düsion in lists or otherwise.

i'Property which has been the subject of duress, wrongful acls
of confiscalion, dlspossession or spoliation from teiritories outside
GERMANY, whether pursuant to legislation or by procedures pur-
porting to follovr forms of law or otherwise is hereby declared to be'; equally subject to seizure of prossession or title, direction, mange-
mept, supervision or otherwise belng taken into control by Mili¬
tary Government.
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ARTIKEL VIII

STRAFEN

10. Jeder Verstoß gegen die Vorschriften dieses Gesetzes wird
nach Schuldigsprechung des Täters durch'ein Gericht der Militär¬
regierung nach dessem Ermessen mit jeder gesetzlich zulässigen
Strafe, einschließlich der Todessttafe, geahndet.

SPERRE UND BEAUFSICHTIGUNG VON VERMÖGEN

ARTEN VON VERMÖGEN

1. Vermögen, das direkt oder indirekt, ganz oder teilweise im
Eigentum oder unter der Kontrolle der folgenden Personen steht,
unterliegt hinsichtlich Besitz und Eigentumsrecht der Beschlag¬
nahme sowie der Weisung, der Verwaltung, der Aufsicht oder son- ,
sügen Kontrolle der Militärregierung: i ' '

(a) Das Deutsche Reich oder eines seiner Länder, Gaue oder
Provinzen oder eine andere, gleichartige poHUsche Unter¬
abteilung, Amlsslelle, Behörde oder Verwaltung, gemein-
wirtschaftliche Nutzungsbetriebe, Unlernehmungen, öffentliche
Körperschaften oder Monopole, die durch das Reich, Länder,
Gaue "oder eine der sonstigen Verwaltungen oder Behörden

\ der vorgenannten Art kontrolliert werden;
(b) Regierungen und Staatsangehörige sowie Einwohner von

Staaten, die mit einem Mitglied der Vereinigten Nationen zu
irgendeinem Zeilpunkt seit dem 1. September 1939 im Kriegs¬
zustande sich befanden, einschließlich Regierungen und
Staatsangehörige sowie Einwohner von Staaten, deren Ge¬
biete von einem Staate der erstgenannten Art besetzt sind;

(c) die NSDAP, deren Ämter, Abteilungen. Steilen oder Organi¬
sationen, die zur NSDAP gehören, .der NSDAP angeschlossen
sind oder von ihr betreut werden; deren Beamte sowie die
leitenden Mitglieder oder Gönner-der NSDAP, deren Namen
.von der Militärregierung bekanntgemacht werden;

(d) alle Personen, die von der Militärregierung in Haft genommen
sind oder sonstwie in Verwahrung gehalten werden;

(e) alle "Organisationen, Klubs oder andere Vereinigungen, die
. von der Militärregierung verboten oder aufgelöst sind;

(I) abwesende Eigentümer einschiießlich der Regierungen der
Vereinigten Nationen und deren Staatsangehörige;

(g) alle anderen Personen, deren Namen in von der Militär¬
regierung veröffentlichten Listen oder auf andere Weise be¬
zeichnet worden sind.

2. Der Beschlagnahme,-Weisung, Verwaltung und Aulsicht oder
sonstigen Kontrolle der Militärregierung Ist auch Vermögen unter¬
worfen, über das durch Ausübung von Zwang verfügt worden ist,
oder das dem berechtigten Eigentümer oder Besitzer unrechtmäßig,
wenn auch unlet dem Vorwande eines Rechtssalzes, einer gesetz¬
lichen Verfahrensnorm oder aus einem sonstigen Grunde entzbgen
worden ist, oder das In Gebieten außerhalb Deutschlands geplündert
oder erbeutet worden Ist.' '
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Wir suchen: Dokumente über das Genossenschaftswesen unserer
Region, Werbeschilder, besonders mit dem V-Zeichen der Volksbanken
Kreiskalender Landkreis Harburg 1939 und 1940
Chronik von Schätzendorf v. Heinr. Schulz
Regionalgeschichtliche Literatur, besonders aus den
Kreisen Lüneburg und Soltau-Fallingbostel

Nach der Gründung der Bun¬
desrepublik 1949 wurden die
Vorschriften des Besatzungs¬
rechts nach und nach aufgeho¬
ben.

Im Genossenschaftlichen Ar¬
chiv werden noch Unterlagen
verwahrt, die es ermöglichen,
auch dieses Kapitel der Ban¬
kengeschichte nachzuvollzie-
hen.
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Von der Militär-Regierunui
gesperrtes Spurbuch i

Impressum: Dieses Blatt
erhalten Mitglieder, Freunde
und Interessenten des Genos¬
senschaftlichen Archivs.
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Tel: 04175/844425
Archivar: Dr. Rolf Lüer,
Egestorf, Tel: 04175/693
Stv.: Joachim Matz
Volksbank Nordheide
Tel:04181/286-144
Internet: www.GenoArchiv.de
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Wechsel aus der damali¬
gen Zeit zwischen der
Spar- und Darlehnskasse
Brackel und der
Kreissparkasse Harburg.

Die Spar- und Dar¬

lehnskasse Brackel erhielt
von der Kreissparkasse
Harburg unter dem 28.
Oktober 1938 ein Schrei¬
ben:

Nach einer Verfügung des Reichskom¬
missarsfür das Kreditwesen hat dieser
die Entfernung der Dauerplakate mit
der Aufschrift „Hier sparst du sicher"
angeordnet...Nach einer uns einge¬

reichten Mitteilung ist bei der dortigen
Spar- und Darlehnskasse das Werbe¬
schild „Hier sparst du sicher" bzw.
„Das Geld des Dorfes dem Dorfe"
bis heute nicht entfernt worden. Wir
nehmen an, daß die obengenannte
Verfügung von Ihnen versehentlich
nicht beachtet worden ist und machen
deshalb auf diese Verfugung nochmals
aufmerksam.

Der Brief wurde von der
Spar- und Darlehnskasse
an den Prüftmgsverband
weitergeleitet; die
Kreissparkasse bekam
unter dem 29. Oktober
1938 eine nicht sehr sach¬
liche Antwort:

...möchten wir es nicht unterlassen der

Kreissparkasse für die Aufmerksamkeit,
die sie unserer Genossenschaft zuwen¬

det, unseren „verbindlichsten Dank"

auszusprechen. Wir hoffen, daß die
Kreissparkasse Harburg mit derselben
Aufmerksamkeit sich auch um eigene
Angelegenheiten kümmert..... Wir legen

selber auf den betr. Satz sehr wenig
wert. Das Vertrauen unserer Genossen

und Kunden, deren Zahl ständig
wächst, hat eine andere Grundlage.
Wir nahmen daher auch an, daß kein

fremdes Unternehmen geschädigt
würde, wenn mit der Abnahme des
alten Kassenschildes bis zum Eintreffen
eines neuen Schildes - in nunmehr

etwa 10 Tagen - gerwartet würde.

Anscheinend fühlt mm aber die mün¬
delsichere Kreissparkasse Harburg die
Sicherheit ihres Unternehmens be¬
droht, und wir werden unter diesen
Umständen natürlich für die sofortige
Entfernung des umstrittenen Satzes:
„Hier sparst du sicher" sorgen.

Der Briefwechsel schloß
am 2.11.1938 mit einer
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scharfen Antwort der
Kreissparkasse:

Ihr Schreiben vom 29. v. Mts. ist in
unserem Besitz. Der Ton wie überhaupt
die ganze Art Ihres Schreibens setzt uns
tn Erstamen. Nachdem der Reichs¬
kommissar für das Kreditwesen im
Januar ds. Js. Gelegenheit genommen

hat, darauf hinzuweisen, daß die
Schilder „Hier sparst du sicher" und
„Das Geld des Dorfes dem Dorfe"
entfernt werden sollten, stellte er den
betroffenen Einrichtungen eine Frist
zur Entfernung bis zum 30.6.1938. Mit
Rücksicht auf die Lieferschwierigkeiten
für neue Firmenschilder wurde die
Frist zur Entfernung der bisherigen
Anschriften bis zum 15. 8. 1938 verlän¬
gert...
Als wir mm Ende Okiober ds. Js. davon
Kenntnis erhielten, daß die dortige
Spar- und Darlehnskasse die Entfer¬
nung des erwähnten Schildes immer
noch nicht vorgenommen hatte, ent¬

schlossen wir uns in durchaus höflicher
und korrekter Art und Weise Ihre
Aufmerksamkeit nochmals auf die vom
Reichskommissar für das Kreditwesen
gegebene Anweisung zu len-

ken....obgleich wir ja auch die Mög¬
lichkeit gehabt hätten, uns bei der
zuständigen Aufsichtsstelle über das
Verhalten der dortigen Spar- und
Darlehnskasse zu beschweren. ...

Hiermit betrachten wir den Vorgang
und insbesondere Ihren höchst unsach¬
lichen Brief vom 29. v. Mts. als erle¬

digt.

Die Organisation der auf
Schulze-Delitzsch zurück
gehenden V o lksbanken ^
benutzte seit etwa 1935
als gemeinsames Logo ein
stilisiertes V:

Nach der Verschmelzung
der großen Genossen¬

schaftsverbände auf
Bundesebene 1972 wurde
das sog. Doppelzeichen
eingeführt, erst in der un¬
ten stehenden Form

4 ah y\qm(korr.

bis es 1980 modernisiert
wurde:
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Ab 2002 soll nun das neu
beschlossene Zeichen als
Logo der Volksbanken
und Raiffeisenbanken

Auf dem Wege
zur Stiftung
In letzter Zeit hat uns die
Frage, wie wir unser Ge¬
nossenschaftliches Archiv
auf Dauer bewahren kön¬
nen, einiges Kopfzerbre¬
chen bereitet. Jetzt ist der
richtige Weg gefunden.
Die Banken, die bisher
das Genossenschaftliche
Archiv getragen haben,
beschlossen am 19. No¬
vember 2001 einmütig,
eine „Stiftung Genossen¬
schaftliches Archiv" zu
errichten. Damit bekommt
das Archiv eine eigene
Rechtspersönlichkeit, es
wird der Stiftungsaufsicht
unterstellt und kann nicht
mehr durch Federstrich
irgendwelchen Rationali¬
sierungsmaßnahmen zum
Opfer fallen. Zwar ist das
Stiftungskapital zunächst
noch nicht besonders
hoch, aber Zustiftimgen
können es im Laufe der
Zeit auf eine Höhe brin¬
gen, dass alle Kosten des
Archivs aus Stiftungser¬
trägen gedeckt werden
können. Bis dahin haben
sich die Stifterbanken zu
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den nötigen Zuschüssen
verpflichtet. Die „Stiftung
Genossenschaftliches Ar¬
chiv" wird eng mit den
kommunalen Archiven
und dem Kreismuseum
kooperieren.
Die formellen Schritte zur
Errichtung der Stiftung
beim Finanzamt und der
Bezirksregierung wurden
unternommen, wahr¬
scheinlich kann Anfang
2002 die Genehmigung
erfolgen. Wir meinen, mit
diesem Schritt ist wieder
etwa Beispielhaftes für
das genossenschaftliche
Archivwesen getan.

Sitzung des Kuratori¬
ums am 19. November
2001
Am 19. November 2001
trat das Kuratorium des
Genossenschaftlichen
Archivs unter Leitung
seines Vorsitzenden, Hans
Heinrich Schaefer, zu
seiner Jahressitzung
zusammen. Da nach vier

Jahren die Amtszeit des
Kuratoriums abgelaufen
war, musste das Gremium
neu konstituiert werden.
Es wurde beschlossen, das
Kuratorium bis zur Um¬
wandlung des Genossen¬
schaftlichen Archivs in
eine Stiftung in der bishe¬
rigen Besetzung weiter
amtieren zu lassen. Ledig¬
lich Bankdirektor Bustorf
von der Volksbank Lüne¬
burg hatte seinen Rück¬
tritt erklärt, an seiner Stel¬
le wurde sein Kollege
Bankdirektor Michael
Schwarz berufen. Auch
der Vorsitzende wie der
Archivar und sein Stell¬

vertreter amtieren zu¬

nächst weiter. Mit der
Errichtung der Stiftung
müssen die Stifterbanken
das Gremium neu beru¬

fen.

Der Archivar erteilte ei¬
nen ausführlichen Bericht
über die Arbeit des Ar¬
chivs im vergangenen
Jahr. Der Bestand ist wei¬
ter gewachsen, besonders
durch Übernahme von
Archivalien aus dem Be¬
reich der früheren Volks¬
banken Buchholz, Neu-
Wulmstorf und Rosengar¬
ten. Dem Archiv wurden
die Pläne der 1909 erbau¬
ten Wasserleitung Eges¬
torf übergeben. Das liqui¬
dierte Obstlagerhaus Win¬
sener Elbmarsch depo¬
nierte seine Aktenbestän¬
de im Archiv. Weiter er¬
hielt das Archiv Proto¬
kollbücher der ehemali¬
gen Spar- und Dar¬

lehnskasse Radbruch und
der Molkereigenossen¬
schaft Salzhausen.
Es bestehen z. Zt. über
1000 im PC erfasste Ak-
tenkonvolute.

Trotz des fortgeschritte¬
nen Ausbau des Archivs
kann mit Sicherheit ge¬
sagt werden, dass noch
erhebliche weitere Archi¬
valien aus unserer Region,
den Kreisen Harburg,
Lüneburg und Soltau-
Fallingbostel, erschlossen
werden können. Z. Zt.

liegen Bestände von über
60 Genossenschaften im
Archiv.

Der Archivar konnte auch
von Kontakten zur Öf¬

fentlichkeit und zur örtli¬
chen Presse berichten.
Bankdirektor Werner Al¬
bers informierte das Kura¬
torium über den Be-
schluss zur Errichtung
einer Stiftung. Die Kura-
toriumsmitglieder zeigten
sich mit dieser Entwick¬
lung sehr zufrieden.

Internet Der Ausbau
unseres Internet-Auftritts
konnte auch in den letzten
Monaten weitere Fort¬
schritte machen. In den 17
Monaten seit der Einrich¬
tung sind mehr als 21000
Zugriffe auf unsere Seiten
erfolgt. Wir bemühen uns
um eine weitere Vervoll¬
ständigung. Unser Ziel ist
es, alle Genossenschaften,
die in unserer Region be¬
stehen oder bestanden, im
Internet erschließbar zu
machen. Weiter wollen
wir durch viele Bilder, die
Seiten noch interessanter
machen. Natürlich geht
das nur in kleinen Schrit¬
ten, aber schauen Sie ab
uns zu einmal nach, was
wir darstellen.
www.GenoA.rchiv.de

EURO Die Einfuhrung
des Euro-Bargeldes steht
unmittelbar bevor. Wir
sammeln im Archiv alle
Unterlagen, die wir zu
dieser großen Umtausch¬
aktion bekommen kön¬
nen.

Besucher sind im
Genossenschaftlichen
Archiv willkommen!
Terminvereinbarung bitte
mit dem Archivar.
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